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RS OGH 1978/11/9 7Ob720/78
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.11.1978

Norm

ZPO §395

Rechtssatz

Liegen alle prozessualen Voraussetzungen für ein Anerkenntnisurteil vor, dann muß das Gericht das

Anerkenntnisurteil erlassen. Es hat dabei nicht zu prüfen, ob das Anerkenntnis nach materiellem Recht zulässig und

erlaubt ist.
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